
Editorial
Software-Schutz
Rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz von 
Software-Produkten in Deutschland
Dr. Peter Roos

Die gegenwärtige Diskussion zum 
Schutz von Software konzentriert 
sich auf den Bereich der Software-Pa-
tentierung bzw. die Frage, inwieweit 
Patentschutz für Software-implemen-
tierte Erfindungen überhaupt noch 
zweckmäßig ist. Angesichts der ra-
santen Entwicklung in diesem Gebiet 
können sich kleinere Unternehmen 
oftmals weder die Absicherung der 
eigenen Innovationen durch Patente 
noch die Abwehr gegen so genannte 
Trivialpatente leisten. Eher weniger 
bekannt zu sein scheint die Tatsache, 
dass neben dem Patentrecht noch 
weitere rechtliche Instrumente exis-
tieren, die ebenfalls zum Schutz von 
Software-Produkten einsetzbar sind. 
Im Folgenden soll am Beispiel der be-
stehenden Rechtslage in Deutschland 
ein Überblick über diese Möglichkei-
ten gegeben werden.

Urheberrecht
Das Urheberrecht schützt Computer-
programme, wenn sie das Ergebnis 
einer eigenen geistigen Schöpfung 
ihres Urhebers sind. Es entsteht auto-
matisch mit der Fertigstellung des 
Programms. Nur die konkrete Gestal-
tung des Programms bzw. von Teilen 
des Programms wird gegen eine un-
rechtmäßige Kopie geschützt. Die 
dem Programm zugrunde liegenden 
Ideen und Algorithmen bleiben unge-
schützt. Insofern ist das Urheber-
recht in der Praxis von untergeordne-
ter Bedeutung, da ein abgeändertes 
oder umgeschriebenes Programm oft-
mals nicht mehr in den Schutzbereich 
fällt. Falls das Urheberrecht verletzt 
wird, so muss der Urheber bzw. Pro-
grammierer nachweisen, dass er (und 
nicht der Verletzer) das betreffende 

Programm erschaffen hat. Vor die-
sem Hintergrund ist es verständlich, 
dass Programme, sofern diese nicht 
sofort nach Fertigstellung vertrieben 
werden, oftmals bei einem Patent-
anwalt, Rechtsanwalt oder Notar zur 
Beweissicherung hinterlegt werden.

Gewerbliche Sonderschutzrechte
Daneben gibt es gewerbliche Sonder-
schutzrechte wie z.B. die Marke 
(früher: Warenzeichen), das Ge-
schmacksmuster sowie das Patent 
und Gebrauchsmuster. Die praktische 
Bedeutung dieser eine Anmeldung 
beim Patentamt voraussetzenden 
Schutzrechte verdeutlicht die folgen-
de Statistik für die Jahre 2002 und 
2003:

Marken
Beispielsweise kann eine fantasievol-
le Bezeichnung eines Programms 
oder eine besondere Aufmachung 
bzw. ein Logo auf der Verpackung 
eines Software-Produkts als Marke 
geschützt werden. In Ausnahmefäl-
len entsteht Markenschutz bereits 
durch die Benutzung eines als Her-
kunftshinweis geeigneten Zeichens 
im geschäftlichen Verkehr. Zumeist 
erfordert wirksamer Markenschutz je-
doch die Anmeldung der Marke beim 
Patentamt zur Eintragung in das Mar-
kenregister. Der Begriff des als Marke 
dienenden Zeichens ist hierbei sehr 
weit gefasst. Darunter fallen sogar 
Hörzeichen (z.B. Jingles), dreidimen-
sionale Gestaltungen einschließlich 
der Form einer Ware oder ihrer Ver-

packung sowie Farbzusammenstel-
lungen. Wesentlich ist jedoch, dass 
das Zeichen geeignet ist, Waren oder 
Dienstleistungen eines Unternehmens 
von denjenigen anderer Unternehmen 
zu unterscheiden.

Unternehmenskennzeichen
Unternehmenskennzeichen sind Zei-
chen, die im geschäftlichen Verkehr 
als Name, als Firma oder als beson-
dere Bezeichnung eines Unterneh-
mens benutzt werden. Der Schutz 
entsteht durch Benutzungsaufnahme, 
also wenn etwa ein Unternehmen be-
ginnt, Produkte unter Verwendung 
seines Firmennamens zu vertreiben. 
Dieses Unternehmen kann dann 
Wettbewerbern untersagen, diesen 
Firmennamen oder einen damit ver-
wechselbaren Firmennamen zu be-
nutzen. Im Falle einer unbefugten Be-
nutzung eines Unternehmenskennzei-
chens kommt es in der Praxis oftmals 
zum Streit darüber, ob und wann der 
Schutz überhaupt entstanden ist. 
Aus diesem Grund werden Unterneh-
menskennzeichen oftmals parallel als 
Marke angemeldet (sofern das betref-
fende Kennzeichen als unterschei-
dungskräftiger Herkunftshinweis dem 
Markenschutz zugänglich ist).

Werktitel
Werktitel sind die Namen oder beson-
deren Bezeichnungen von Druck-
schriften, Filmwerken, Tonwerken, 
Bühnenwerken oder sonstigen ver-
gleichbaren Werken. Als Werktitel 
schützbar ist z.B. die Bezeichnung 
oder ein Slogan für ein Software-Pro-
dukt, für eine Hörfunk- oder Fernseh-
sendung, für eine Zeitschrift oder für 
ein Buch. Der Titelschutz entsteht 
mit Ingebrauchnahme oder durch
Vorankündigung („Titelschutzanzei-
ge“) und alsbaldige Benutzung. Die 
Vorankündigung kann z.B. durch ein 
Inserat in einer speziell hierfür vorge-
sehenen Zeitschrift erfolgen. Als an-
gemessene Frist zwischen Titel-
schutzanzeige und Ingebrauchnahme 
des Titels werden von der Rechtspre-
chung etwa 6 Monate angesehen.

Geschmacksmuster
Das Geschmacksmuster schützt die 
Farb- und Formgestaltung eines Pro-
dukts, sofern diese Gestaltung neu 
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und eigentümlich ist. Im Bereich der 
Software-Produkte kann ein Ge-
schmacksmuster z.B. das Design von 
Verpackungen schützen, nicht jedoch 
ein Programm (da es nicht geeignet 
ist, das geschmackliche Empfinden 
des Betrachters anzusprechen). Der 
Schutz gegen die Nachbildung des 
Designs entsteht spätestens nach 
Anmeldung zur Eintragung in das 
vom Patentamt geführte Muster-
register.

Patente
Patente werden für technische Erfin-
dungen erteilt, die neu sind, auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhen und 
gewerblich anwendbar sind. Ausge-
nommen vom Patentschutz sind je-
doch Programme für Datenverarbei-
tungsanlagen, soweit Schutz für die-
se Programme „als solche“ begehrt 
wird. Dies gilt sowohl für beim Deut-
schen Patent- und Markenamt als 
auch für beim Europäischen Patent-
amt eingereichte Patentanmeldun-
gen. Die in der Praxis zentrale Frage 
lautet: Was unterscheidet das nicht 
schützbare „Computerprogramm als 
solches“ von einem schutzfähigen 
Computerprogramm (oder allgemei-
ner: einer Software-bezogenen tech-
nischen Erfindung)? 
Daneben stellt sich die Frage, wann 
eine solche Erfindung auf einer zur 
Patenterteilung erforderlichen erfin-
derischen Tätigkeit beruht, also 
„Erfindungshöhe“ besitzt. Wie weit 
muss sich ein im Mittelpunkt der 
Erfindung stehendes Computerpro-
gramm von den bereits vorher be-
kannten Computerprogrammen 
(„Stand der Technik“) unterschei-
den, um patentwürdig zu sein? Die-
sen Fragen kann im Rahmen dieses 
Überblicks nicht nachgegangen wer-
den. Sie beschäftigen die Rechtspre-
chung seit Jahrzehnten und in jünge-
rer Zeit vor allem die betroffenen Un-
ternehmen in der Software-Branche, 
seien es Patentanmelder oder mit Pa-
tenten der Konkurrenz konfrontierte 
Unternehmen.

Formal erwächst dem Patentanmel-
der bereits ab Offenlegung der Paten-
tanmeldung (18 Monate nach dem 
Anmeldetag) durch das Patentamt 
ein „vorläufiger Schutz“, welcher es 
erlaubt, bei nicht genehmigter Benut-
zung des Anmeldungsgegenstands 

eine angemessene Entschädigung zu 
verlangen. Schadenersatz- und Un-
terlassungsansprüche kommen je-
doch erst nach Erteilung des Patents 
in Betracht und bestehen dann für 
eine Dauer von maximal 20 Jahren 
ab Anmeldetag.

Gebrauchsmuster
Soweit für eine Erfindung kein unter 
die Anspruchskategorie „Verfahren“ 
fallender Schutz beansprucht wird, 
beispielsweise weil die Erfindung rein 
gegenständliche bzw. konstruktive 
Merkmale eines Computergehäuses, 
einer Leiterplattenanordnung, eines 
Datenträgers etc. betrifft, so kann 
alternativ oder zusätzlich zum Patent 
auch ein Gebrauchsmuster angemel-
det werden. In der Praxis ist ein Ge-
brauchsmuster oftmals das „bessere 
Patent“, da nämlich die Hürde der 
„Erfindungshöhe“ von der Rechtspre-
chung zumeist etwas niedriger als 
beim Patent angesetzt wird. Dem-
nach sind Fälle denkbar, in denen die 
Erfindung nicht patentschutzfähig ist, 
wohl aber zu beständigem Ge-
brauchsmusterschutz führen kann. 
Anders als das Patent wird das Ge-
brauchsmuster vor der Eintragung 
nur auf die Erfüllung von formalen 
Schutzvoraussetzungen hin über-
prüft, also insbesondere nicht auf das 
Vorliegen der für die Rechtsbestän-
digkeit notwendigen Neuheit und „Er-
findungshöhe“. Letztere Schutzvor-
aussetzungen werden zumeist erst 
dann überprüft, wenn ein Dritter 
(z.B. ein aus dem Gebrauchsmuster 
in Anspruch genommener Wettbe-
werber) einen so genannten Lö-
schungsantrag beim Patentamt stellt. 
Das Gebrauchsmuster besitzt nach 
Eintragung in das Gebrauchsmuster-
register praktisch dieselben Wirkun-
gen wie ein erteiltes Patent. Der Ge-
brauchsmusterschutz endet jedoch 
spätestens 10 Jahre nach dem An-
meldetag.

Wettbewerbsrecht
Unabhängig von den oben erläuterten 
Sonderschutzrechten, mit welchen 
die schöpferische Leistung als solche 
geschützt wird, gestattet es das In-
strumentarium des Wettbewerbs-
rechts unter gewissen Umständen, 
sich einer unlauteren Handlungswei-
se von Wettbewerbern zu erwehren. 

Unlauter dürfte es beispielsweise 
sein, wenn die schöpferische Leis-
tung eines Programmierers unmittel-
bar übernommen und gewinnbrin-
gend für die eigenen Zwecke ausge-
nutzt wird. Der wettbewerbsrechtli-
che Schutz greift jedoch nur unter 
eng umgrenzten und oftmals schwer 
beweisbaren Voraussetzungen.

Fazit
Zusammenfassend besteht also eine 
Vielzahl von rechtlichen Instrumen-
ten, die zum Schutz von Software-
Produkten herangezogen werden 
können. Wesentlich ist hierbei, dass 
diese Instrumente jeweils individuel-
le Schutzvoraussetzungen und 
Schutzwirkungen besitzen und sich 
nicht gegenseitig ausschließen. Viel-
mehr kann die Entwicklung und der 
Vertrieb von Software-Produkten 
bausteinartig durch voneinander un-
abhängige Instrumente abgesichert 
werden. Hierzu ein Beispiel: Ein Un-
ternehmen entwickelt ein neuartiges 
Spracherkennungssystem, beste-
hend aus Hardware und Software. 
Der von dem Unternehmen verwen-
dete Firmenname sowie ein auf der 
Verpackung des Produkts verwende-
tes Logo können als Unternehmens-
kennzeichen und gleichzeitig als Mar-
ke Schutz genießen. Die fantasievolle 
Bezeichnung der Software kann als 
Werktitel und Marke geschützt wer-
den. Die Software als solche ist 
durch das Urheberrecht geschützt. 
Die ästhetisch gestaltete Verpackung 
kann durch ein Geschmacksmuster 
geschützt werden, und – im Falle 
einer als Herkunftshinweis geeigne-
ten Gestaltung – auch als Marke ge-
schützt werden. Technische Beson-
derheiten der Hardware können Ge-
genstand eines Patents und eines Ge-
brauchsmuster sein. Es erscheint da-
her ratsam, sich umfassend über die 
Möglichkeiten der Absicherung eige-
ner Innovationen wie auch der Vertei-
digung gegen Angriffe der Wettbe-
werber zu informieren, noch bevor 
die Produktentwicklung weit fortge-
schritten ist oder das Produkt sogar 
bereits vertrieben wird.
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